
 

 

Ihre Ansprechpartnerinnen in der Kindertagespflege: 

Fachberatung Kindertagespflege: 
Frau Kerstin Raithel, Tel. (07274) 53-491 
Email: k.raithel@kreis-germersheim.de 

Antragstellung: 
Frau Beate Baumann, Tel. (07274) 53-374 
Email: b.baumann@kreis-germersheim.de 
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Eltern, die für die Betreuung ihrer Kinder Tagespflege in An-
spruch nehmen, können die Kostenübernahme beim Kreisju-
gendamt Germersheim beantragen. Die Kostenübernahme 
wird bewilligt, wenn folgende Vorraussetzungen vorliegen: 

• Die Tagespflege wird benötigt, um einer Erwerbstätigkeit 
nachzugehen oder ein Studium, eine Ausbildung, eine Um-
schulung oder einen Sprachkurs zu absolvieren. 

• Es wird für das Kind / die Kinder keine weitere Ganztags-
betreuung (Kindertagesstätte) in Anspruch genommen. 

• Die Tagespflegeperson ist durch das Jugendamt anerkannt 
und verfügt über eine Pflegeerlaubnis. 

 
Der monatliche Elternbeitrag staffelt sich wie folgt: 
 

Betreuungs- 
std./Wo mtl. EB Betreuungs- 

std./Wo mtl. EB 

40 187,00 € 22 103,00 € 
39 183,00 € 21 98,00 € 
38 178,00 € 20 94,00 € 
37 173,00 € 19 89,00 € 
36 169,00 € 18 84,00 € 
35 164,00 € 17 80,00 € 
34 159,00 € 16 75,00 € 
33 155,00 € 15 70,00 € 
32 150,00 € 14 66,00 € 
31 145,00 € 13 61,00 € 
30 141,00 € 12 56,00 € 
29 136,00 € 11 52,00 € 
28 131,00 € 10 47,00 € 
27 127,00 € 9 42,00 € 
26 122,00 € 8 37,00 € 
25 117,00 € 7 33,00 € 
24 112,00 € 6 28,00 € 
23 108,00 €  5 23,00 € 

   

 
Bei einem zusätzlichen Betreuungsbedarf neben einer 
institutionellen Betreuung vermittelt das Jugendamt einen Platz 
in Tagespflege. 
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Tagespflege kann für Eltern mit Kindern von 0 – 14 Jahren ein 
ersetzendes oder ergänzendes Angebot zu Kinderkrippe, 
Kindergarten oder Schülerhort sein. 
Die Betreuung findet in der Regel im Haushalt der 
Tagespflegeperson oder auch im Haushalt der Eltern statt. 
In einer Kindertagespflegestelle sollen Kinder nach ihrem 
jeweiligen Entwicklungsstand betreut und gefördert werden. Es 
gelten die Richtlinien zur Förderung, Bildung und Betreuung der 
Kindertagesstätten auch für die Tagespflege. 
Tagespflege bietet: 

• flexible Betreuungszeiten 
• individuelle Betreuung 
• familiäre Atmosphäre 
�
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• sich über alle Aspekte der Tagespflege umfassend beraten        
lassen 
schriftliches Material zur Tagespflege bekommen  
(Betreuungsvertrag, Vollmacht, Antrag auf finanzielle 
Förderung usw.) 

• Unterstützung in der Zusammenarbeit mit den Eltern/mit der 
Tagespflegeperson erhalten 
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Kreisverwaltung 
Germersheim 
- Jugendamt - 



Antragstellung: 

Frau Beate Baumann, Tel. (07274) 53-374 
Email: b.baumann@kreis-germersheim.de 
 

Fachberatung Kindertagesstätten: 

Frau Monika Kaarow, Tel. (07274) 53-367 
Email:  m.kaarow@kreis-germersheim.de 
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Liebe Eltern im Landkreis 
Germersheim, 

 

In den letzten Jahren wurden im Landkreis Germersheim die 
Angebote in den insgesamt 78  Kindertagesstätten in guter 
Kooperation mit freien Trägern und Kommunen deutlich ausge-
baut, um den Bedürfnissen in einer sich ständig wandelnden 
Gesellschaft gerecht zu werden.  

Kindergärten haben sich zur Aufnahme von Kindern ab dem 
vollendeten zweiten Lebensjahr geöffnet, Ganztagesplätze 
wurden ausgebaut, Schülerhorte geschaffen. Darüber hinaus 
wurden  Angebote im Bereich der Kindertagespflege qualifiziert 
ausgebaut.  

Durch unser stetes Engagement, bedarfsgerechte Angebote in 
unserem Landkreis anzubieten, haben wir inzwischen einen 
Standortvorteil im bundesweiten Wettbewerb der Kommunen 
geschaffen. Zurückgehende Kinderzahlen haben wir als 
Chance verstanden und konsequent genutzt, um Ganztages-, 
Kleinkind-, Schulkind- oder auch Angebote für Kinder mit 
Behinderungen einzurichten. Die Versorgung in unserem 
Landkreis genießt landesweite Anerkennung.  

In Rheinland-Pfalz nehmen wir einen Spitzenplatz in Sachen 
Kinderbetreuung ein.  

Da uns als kinderfreundlicher Landkreis sehr daran gelegen ist, 
allen Eltern Zugang zu qualifizierter Kinderbetreuung zu 
ermöglichen, halten wir im Krippen- und Tagespflegebereich die 
Elternbeiträge – gerade auch im Vergleich zu anderen Städten 
und Landkreisen – sehr gering. 

Über die Beitragsgestaltung möchten wir Sie mit dem 
vorliegenden Faltblatt informieren.  

 
Mit herzlichen Grüßen 
 

   
Dr. Fritz Brechtel         
Landrat                                  
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• Kinder unter 2 Jahren (U2) in Kindertagesstätten: 

• Kinder unter 3 Jahren (U3) in Kinderkrippen: 

• Kinder in Horten (Schulkinder): 
 

Elternbeiträge  Familien- 
konstellation U2 in Kita 

U3 in Krippe Horte 

1-Kind-Familie 164,00 € 106,10 € 
2-Kind-Familie 154,00 € 91,30 € 
3-Kind-Familie 144,00 € 64,70 € 
4-Kind-Familie 134,00 € 38,10 € 

 
Einkommensschwachen Familien kann der Elternbeitrag   
auf Antrag erlassen oder ermäßigt werden. 
 

• Kinder ab 2 Jahren in Regelgruppen und alters-
gemischten Gruppen: 

 
in Teilzeitbetreuung:  

Betreuung vor- und nachmittags mit Mittagspause oder 
verlängertes Vormittagsangebot bis 14.00 Uhr 

in Ganztagesbetreuung: 

Betreuung durchgängig über Mittag (mit Mittagessen). 
Für das Mittagessen wird vom Träger der Einrichtung 
ein gesonderter Beitrag erhoben. 

 

 

in Ganztagesbetreuung (inkl. Mittagszeit): 

 

 

 

 

Seit 1. August 2010 ist der Besuch des 
Kindergartens für Kinder ab vollendetem  
2. Lebensjahr bis zur Einschulung 
beitragsfrei. 


